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O R D N U N G S E L E M E N T E  DER S Ö Z I A L S T R U K T U R
Der R u f nach einer besseren Ordnung der sozialen Verhältnisse ist m it dem Aufkommen \  
des Industriezeitalters nicht verstummt. Die großen Fortschritte, die durch Einführung 
der Sozialversicherungssysteme in der Sicherung des einzelnen vor den JFechselfallen 
des Lebens erzielt worden sind, dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, daß m it der bloßen 
Vorbeugung vor unmittelbarer Not aus Krankheit, Arbeitslosigkeit oder A lter noch nicht 
die Probleme eines sozialen Ausgleichs, w ie sie der Unterschied zwischen einer besitz
fundierten  Lebenssicherung und einer allein a u f den Arbeitseinsatz angewiesenen 
Existenzerhaltung aufwirft, einer grundsätzlichen Lösung zugeführt worden sind. TFir 
sind heute alle darüber einig, daß die Lösung der sozialen Probleme nicht m it dem  
Opfer der persönlichen Freiheit erkauft werden darf, wenn auch der einzelne sich im  
Interesse der Gesamtheit Schranken in der Geltendmachung seiner Freiheit auferlegen 
muß. Alle, die heute Wege fü r  eine bessere oder bestmögliche Sozialordnung suchen, 
müssen aber wissen, daß es sich dabei nicht um einen Klassen- oder Interessentenkampf 
handelt, sondern um die Suche nach einer Ordnung, die unserer gesellschaftlichen 
Struktur und unserer Lebensauffassung entspricht.

Zur Weiterentwicklung unserer Sozialordnung
Prof. Dr. Wilhelm jAndreae, Gießen

W er nachliest, was hervorragende Parteivertreter 
über die „wirtsdiaftspolitisdien Konzeptionen" 

der CDU, der SPD, der FDP und der DP vor der 
Bundestagswahl in dieser Zeitschrift geschrieben 
haben 1), dürfte geneigt sein, den folgenden W orten 
aus Fritz Hellwig, „Das wirtschaftspolitische Programm 
der CDU" zuzustimmen: „Die gegenwärtigen w irt
schaftspolitischen Programme der politischen Parteien 
zeigen insofern eine gewisse Übereinstimmung, als sie 
mehr oder weniger alle ein Höchstmaß von persön- 
lidier Freiheit m it wirtschaftlicher und sozialer Sicher
heit anstreben.“ Allerdings kann ich H errn Hellwig 
nicht zugeben, daß die Parteien sich nur durch die 
Wege zu diesem Ziel, „ein Höchstmaß von Freiheit 
und Sicherheit m iteinander zu vereinigen", unter
scheiden, während das Ziel selbst unbestritten sei, 
Wohl aber darf man sagen, daß in fast allen W ahl
programmen der Parteien W estdeutschlands das 
Höchstmaß an Freiheit und Sicherheit als Ziel aufge
stellt wurde. Und hieraus könnte man vielleicht fol
gern, daß die Parteien diese W ahlparole für die zug
kräftigste gehalten hätten, woraus dann endlich der 
Schluß zu ziehen wäre, daß die westdeutsche Bevölke
rung als ganze eine Entwicklung unserer Sozialord
nung zu größtmöglicher Freiheit und Sicherheit aller 
Bürger, ja aller Menschen, bejahe und anstrebe.
Hierin liegt aber ein Problem. Zwar besteht kein 
Zweifel, daß jederm ann — abgesehen von den „Skla-
‘) Vgl. K. S ii i l le r  (SPD), „Produktivitätssteigerung und V o llb e-  
sdiäftigung durch Planung und W ettb ew erb “ im  M aiheft; E. Preus- 
ker (FDP), „Sozialverpflichtete M arktw irtsd iaft“ im  Ju liheft; 
F. H ellw ig (CDU), „Das w irtschaftspolitische Programm der CDU", 
und W. S teinm etz (DP), „Privateigentum  und L eistungsw ettbew erb; 
Grundlagen w irtsd ia ftlid ier F reih eit und sozia ler S icherheit“ im  
A ugustheft d ieser  Zeitschrift, Jahrgang 1953.
*) Fritz H ellw ig , a. a . O ., S . 467/468; das „mit“ is t  v ie lle ich t ein  
Schreibfehler. G em eint is t  offenbar; „und zugleich  v on  . . .“

ven von N atu r“ — so frei und sicher w ie möglich sein 
möchte; aber wie die Freiheit jedes einzelnen zu
sammen mit der Sicherheit und Freiheit aller anderen 
in  Gesellschaft, Staat und W irtschaft bestehen könne, 
das ist das große Problem — und nicht erst seit Kant. 
Dagegen ist es gewiß, daß jeder einzelne für seine 
und die Sicherheit aller nicht nur in Ausnahmefällen, 
wie Kriegen und Krisen, sondern überhaupt Opfer 
bringen muß (Wehrdienst, Steuern, Unterordnung, Ein
schränkung hemmungslosen Eigennutzes usw.). W er 
Sicherheit will, muß die zur Erreichung dieses Zieles 
notwendigen Mittel aufwenden, d. h. Freiheitsopfer 
bringen; und wer Freiheit will, muß in der Regel dafür 
einen Teil seiner Sicherheit opfern. Man denke z. B. 
an das Risiko, ein wirtschaftliches Opfer, das der 
Unternehmer für die Freiheit seines Handelns bringen 
muß.
W er hier einwenden wollte, gefordert werde ja nicht 
die Freiheit schlechthin, sondern nur ihr mögliches 
Höchstmaß, dem wäre zu erwidern, daß die zu er
strebende Freiheit kein quantitatives, sondern ein qua
litatives Problem ist. Mit anderen W orten: Das Ziel 
der Sozialordnung kann nicht sein, alle in gleichem 
Maße frei zu machen, sondern notwendig ist es, daß 
jeder einzelne das ihm nach seiner Verrichtung ge
bührende Maß verschiedenartiger Freiheiten erhalte, 
nämlich jene, die er braucht, um die ihm zubedun
genen Aufgaben erfüllen zu können.
Das darf nun allerdings nicht so verstanden werden, 
als ob der Mensch nichts anderes sei als ein Träger 
bestimmter Verrichtungen oder ein „Funktionär". V iel
mehr liegt die Sache so: Da der Mensch als gesell
schaftliches W esen (animal sociale) nur in  Gemein
schaft mit anderen leben kann und nur so — durch
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A ndreae; W eiterentw icklung unserer Sozialordnung

Tätigkeit in der Gesellsdiaft seine individuellen An
lagen entfaltend — sich als Mensch zu vollenden ver
mag, so muß er nidit wegen des Staates oder der 
Wirtschaft, sondern um seiner selbst willen eine solche 
Verrichtung übernehmen. Idealiter w äre es die ihm 
gemäßeste, durch deren Ausübung er zugleidi den 
anderen Menschen am meisten nützen und sich selbst 
am besten ausbilden würde. Aber auch wenn dieses 
Ideal nur selten erreicht wird, so ist es für die Ver
vollkommnung des Menschen noch immer besser, an 
einer ihm weniger gemäßen Stelle zu wirken, als über
haupt nicht. Man denke z. B. an die Qualen arbeits
fähiger und arbeitsw illiger Arbeitsloser!
Hiernach dürfte k lar sein, warum das notwendige und 
von jedem einzelnen geforderte Opfer an individueller 
Freiheit nidit a priori und quantitativ bemessen w er
den kann, sondern daß es sich erst a posteriori sinn
voll ergibt, aus der Stellung des einzelnen in Gesell
schaft, Staat und Wirtschaft, als eine bestimmte Art 
der Freiheit nach seinen verschiedenen Verrichtungen, 
die entweder mehr führender oder ausführender Art 
sein können. Hier erhebt sich aber sogleich die weitere 
Frage; W ie kommt der einzelne auf Grund seiner in
dividuellen Anlagen bzw. seiner N atur zu der ihm ge
mäßen Stellung und Beschäftigung? Denn daß das 
grundsätzlich der Fall sein soll, bildet doch wohl die 
Richtschnur für jede richtige Sozialordnung.
So schwierig diese Frage nach einer W ertordnung — 
denn darum geht es — zu beantw orten ist, so dürfte 
sich für unsere Zeit wenigstens folgendes feststellen 
lassen: Im Grunde klingt aus allen „wirtschaftspoli
tischen Konzeptionen" ein bedingtes Bekenntnis zum 
Kapitalismus heraus. Das zeigt sich in W endungen 
wie: „Erhöhung und Sicherung des Lebensstandards 
des. Volkes", „Steigerung des Volks Wohlstands in 
einer freien Gesellschaft“, „W ettbewerb soweit wie 
möglich, Planung so weit wie nötig", „echten Lei
stungswettbewerb in allen dafür geeigneten W irt
schaftszweigen fördern", „wo der W ettbewerb als 
Wirtschaftsform möglich . . ., ist die „Koordination 
über den Markt" immer noch das wirksam ste Mittel, 
um die Betriebe . . . zur Höchstleistung zu bringen", 
„Sparen für den Kapitalmarkt" (Schiller, a. a. O.); „die 
soziale Marktwirtschaft, in der durch echten W ett
bewerb die produktiven Kräfte (im Sinne von List) in 
der W irtschaft entwickelt werden", „weitere Erhöhung 
des Lebensstandards des deutschen Volkes", „echte 
M engenkonjunktur", „Leistungslohn", „Förderung der 
privaten Kapitalbildung", „Entproletarisierung" (Hell- 
wig, a. a. O.); „Sozialverpflichtete Marktwirtschaft", 
Berufung auf Friedrich List und Eintreten für „die le
bendigen produktiven Kräfte und das Optimum ihrer 
Entwicklung", „die freie Entfaltung der von N atur aus 
unterschiedlichen Kräfte . . .  durch einen lauteren W ett
bewerb der Leistung", „Belohnung von Leistung und 
Sparsamkeit und damit Förderung der Eigentums
und Kapitalbildung", „die Förderung von Partner
schaft und M iteigentum unselbständiger A rbeitnehm er“ 
(Preusker, a. a. O.); „Die Entscheidung für die M arkt
wirtschaft beruht . . . auf der praktischen Erfahrung,

daß . . .  durch sie eine höhere Ergiebigkeit der 
volkswirtschaftlichen Zusam menarbeit gewährleistet 
ist", „bestmögliche Versorgung der Verbraucher . . . 
oberstes Prinzip", „freie Entfaltungsmöglichkeit echter 
Unternehm erinitiative auf allen Gebieten der Güter
erzeugung und -Verteilung", „Schaffung selbständiger 
Existenzen . . . und Bildung persönlichen Eigentums 
in breiter Streuung“, „Steigerung der Produktion und 
Leistung soll der Verwirklichung der persönlichen Frei
heit durch Bildung persönlichen Eigentums dienen“ 
(Steinmetz, a. a. O.).
Bezeichnend erscheint also nach diesen Beispielen für 
die fraglichen „wirtschaftspolitischen Konzeptionen" 
folgendes: Sie stimmen w eitgehend darin überein, die 
Erfahrung habe bewiesen, daß der sogenannte Kapita
lismus, der freie W ettbewerb der W irtschafter auf 
dem M arkte, „noch immer“ die ergiebigste W irtschafts
ordnung sei. Aber in bedenklicher, vielleicht durch 

; den Neoliberalismus veranlaßter Unklarheit w ird hier 
zweierlei vermengt, nämlich erstens d i e  E r f a h 
r u n g ,  die wir mit dem Kapitalismus, der vor allem 
den Reichtum Europas und der USA. ungeheuer ge
steigert hat, tatsächlich gemacht haben, und zweitens 
die F o r d e r u n g  nach lauterem , echtem Leistungs
wettbewerb, gerechtem Lohn, A rbeitereigentum  usw.,
d. h. aber nach einem sozialverpflichteten und staatlich 
gebundenen Kapitalismus der Zukunft. W ie nun, wenn 
die kapitalistische Reichtumsvermehrung nur um den 
Preis sozialer Schäden und nur durch das ungehemmte 
Gewinnstreben der Unternehmer hätte erzielt werden 
können?
Diese Unklarheit hat für die Frage nach der W eiter
entwicklung unserer Sozialordnung grundsätzliche Be
deutung. Cum grano salis darf man sagen; Das spezi
fisch Kapitalistische an  unserer Sozialordnung war, daß 
der einzelne seine Stellung in der Gesellschaft, und 
besonders in der W irtschaft, seinem Vermögen und 
Einkommen verdankte, wobei allerdings zu berück
sichtigen ist, daß der Tüchtige w eitgehend freie Bahn 
hatte, durch wirtschaftliche oder für die W irtschaft 
wichtige Leistungen (z. B. Erfindungen) sich ein großes 
Einkommen und Vermögen zu erwerben. Heute ist das 
trotz des M anagertum s aus vielen Gründen schwie
riger (größerer Kapitalbedarf der Unternehmen, kon- 
fiskatorische Steuern, Soziallasten). Mit Recht wird da
her das Leistungsprinzip w ieder m ehr in  den V order
grund gestellt.
In dem Stadium des Kampfes zwischen dem Kapitalis
mus als einer vom Kapitalbesitz abhängigen W ertord
nung und der die Macht des privaten Kapitals be
kämpfenden sozialistischen Umwälzung, in dieser 
unserer heutigen Lage macht sich der Mangel einer all
gemein verpflichtenden, die W irtschaft überhöhenden 
W ertordnung hüben und drüben empfindlich bem erk
bar. Darum nimmt man wohl auch seine Zuflucht zu so 
unverbindlichen Gemeinplätzen wie höchstmögliche 
Freiheit und Sicherheit, Steigerung des Volkswohl
standes usw. A ndererseits aber ist die SPD. und 
ebenso sind die antisozialistischen Parteien vom Dog
matismus und damit vom Klassenkampfgedanken aus-
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drüdtlidi abgerüdct. Beide Seiten scheinen erkannt zu 
haben, daß einer im leeren Raum vorgehenden Sozial
politik sehr bald der Atem ausgeht. So wird allgemein 
zugegeben, daß Löhne und Sozialleistungen, aber audi 
die Steuern und Abgaben an den Staat ihre Grenze 
finden an der Produktivität der Wirtschaft, weshalb 
denn audi die Forderung nach einer Steuerreform 
wohl in keinem W ahlprogramm fehlte.
Von der Notwendigkeit einer überwirtschaftlichen 
Wertordnung ist allerdings nur in einer der „wirt- 
sdiaftspolitisdien Konzeptionen“ die Rede; nämlich 
Herr Steinmetz (DP) schreibt: „Den W eg zur Errei- 
diung dieses Zieles (W iederherstellung der deutschen 
Einheit) sieht die Deutsche Partei in  der konservativen 
Erneuerung unserer gesellschaftlichen Lebensordnung 
und im Aufbau eines von diristlicii-abendländischem 
Geiste erfüllten Rechtsstaates, in dem der Mensch 
nicht Funktion eines Kollektivs, sondern Glied der von 
Gott gesetzten Schöpfungsordnung ist." So wird denn 
auch der Staat im Sinne der päpstlichen Enzykliken 
auf ein subsidiäres Eingreifen beschränkt: der Staat 
dürfe nur dann in den W irtsdiaftsablauf eingreifen, 
wenn „Lenkungs- oder Koordinationsprobleme auf- 
treten, deren Lösung die Kräfte der einzelnen oder 
niditstaatlicher Organisationen nachweislich über
steigt". Und so wird „die Selbstgestaltung und Selbst
verwaltung im Rahmen staatlicher Gesetze" von der 
DP gefordert, sogar nachdrücklicher als im „Wirt- 
sdiaftspolilischen Programm der CDU".
Aber in allen „Konzeptionen" vermißt der Leser die 
klar ausgesprochene Erkenntnis, daß die als wirt- 
sdiaftspolitisches Ziel propagierte Forderung gestei
gerten Volkswohlstands oder des Verbraucherwohls 
nur insoweit für die Sozialordnung bestimmend sein 
darf, als nicht die Sozialordnung selbst darunter leidet. 
Vielmehr sind a lle  „Konzeptionen" noch in  dem Sinne 
kapitalistisch, daß sie das Ziel der Reichtumsvermeh
rung fraglos hinnehmen. W urden diesem m aterialisti
schen Ziel früher die Handarbeiter geopfert, so jetzt 
Unternehmerpersönlichkeiten (Herztod!) und schöpfe
rische Geistesarbeiter, von deren produktiven Kräften 
die Fortschritte der wirtschaftlichen O rganisation und 
Technik letzten Endes abhängen. Nur in der „Konzep
tion“ der CDU findet sich in den W orten „Das deutsche 
Volk zehrt . . . seit Jahren von seiner geistigen Sub
stanz" ein Hinweis auf diese Gefahr, die auch eine 
Folge m angelhafter W ertordnung ist.
Um es in einem Satz zu sagen: Im Fehlen einer festen 
Wertordnung, einer allgemein gültigen „W eltanschau
ung", eines tatkräftigen Glaubens an ein göttliches 
Natur- und Sittengesetz sehe ich das Problematische 
unserer Sozialordnung. Als umfassendes Ganzes ist 
ja Sozialordnung mehr als Wirtschaftsordnung. A ller
dings ist dieser umfaßte Teil für das gesellschaftliche 
Leben so wichtig, idaß mit einer besseren W irtschafts
ordnung auch eine fruchtbare W eiterentwicklung 
unserer Sozialordnung zu erhoffen ist, um so mehr, 
als es sich in der Geschichte nur selten ereignet, daß 
aus der Erneuerung des Glaubens heraus eine bessere 
Sozialordnung unm ittelbar geschaffen wird; vielmehr

sind es oft ungläubige W irtschafter, die aus der Er
kenntnis heraus, daß es so unmöglich weitergehen 
kann, im Geiste sittlicher Grundsätze die Wirtschaft 
umgestalten. Heute ist es zum mindesten so, daß eine 
menschenwürdige Stellung und Behandlung der Arbei
ter im Betriebe von Betriebsleitern und Unternehmern 
als ein  die Produktivität hebendes Moment allgemein 
anerkannt und propagiert wird.

TENDENZEN

Bei einer solchen Einstellung der Arbeitgeber tritt der 
Klassenkampfgedanke natürlich h inter dem Wrmsdi 
der Sozialpartner nach friedlichem und frachtbarern 
Zusammenleben im Betrieb, nach einer wirklichen 
Leistungsgemeinschaft zurück. Dazu sind sowohl mit 
dem gehobenen Bildungs- und Leistungsstandard der 
A rbeiter als auch mit dem „aufgeklärten“ Unter
nehmertum die Voraussetzungen gegeben. Das zeigt, 
sich in den von Arbeitgeberseite erlassenen Mani
festen und im Betriebsleben selbst noch deutlicher 
als in  den betrachteten „wirtschaftspolitischen Kon
zeptionen". Hierfür einige Beispiele, die die derzei
tigen Tendenzen erkennen lassen:
In den von der Bundesvereinigung der Deutschen 
Arbeitgeberverbände im April veröffentlichten „Ge
danken zur sozialen Ordnung" heißt es: „In der so
zialen Selbstverwaltung haben A rbeitgeberorganisa
tionen und Gewerkschaften die fruchtbare Chance, 
gemeinsam sachliche A rbeit zu leisten und dem 
sozialen Frieden zu dienen". Erinnert das nicht an 
Ludwig Prellers W orte: „Wir sind der Auffassung, 
daß die Durchdringung des gesellschaftlichen Lebens 
mit Gruppen und repräsentativen Vertretungen eine 
Realität der Gegenwart ist, die zu leugnen roman
tische Torheit, die in  unser Leben einzubauen eine 
Aufgabe ist"?®) Beide Stellen sind zugleich Beispiele 
für die vorherrschende Tendenz zur Selbstverwaltung 
der Wirtschaft, wobei allerdings nicht übersehen 
w erden darf, daß der DGB. einen „totalitären Syn
dikalism us“ anstrebt.
Für das „Betriebsklima" ist nun nicht nur kenn
zeichnend das bekannte vorbildliche Verhältnis von 
Dr. Kuss zum Betriebsrat der Duisburger Kupfer
hütte, wie es zwischen Unternehmer und Betriebsrat 
ähnlich auch in  vielen anderen Betrieben besteht, die 
„Leistungslöhne" zahlen oder die „Partnerschaft" zu 
verwirklichen suchen, sondern kennzeichnend sind 
auch die Worte, die auf der 200. Tagung der Evan
gelischen Akademie Loccum im O ktober 1953 ein 
junger Betriebsrat jungen Unternehmern zugerufen 
hat: „Ohne Ihnen schmeicheln zu wollen, ich bin 
überrascht, m it welcher Aufgeschlossenheit Sie den 
Problemen der Arbeiterschaft gegenüberstehen. Zwei 
Drittel von Ihnen haben bestimmt die Qualifikation 
zum Betriebsrat. Ich kann leider rucht von zwei Drit
te ln  meiner Kollegen im Betriebsrat behaupten, daß 
sie die Qualifikation zum Unternehmer haben." ‘‘)
“) W orte aus dem  V ortrag „Grundfragen u nseres sozia len  Lebens", 
den der bekannte Sozia lpo litik er auf einer Tagung der SPD in 
H annover im  Januar 1953 geh alten  hat.

A ngeführt nach „Der A rb eitgeb er“, 1. 11. 53, S. 939.
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Auf dieser Tagung wurde übrigens auch die Notwen
digkeit der Dezentralisierung behandelt, die einen 
der w iditigsten Grundsätze der Selbstverwaltung 
bildet. Denn d ie zwischen Staat und Einzelmensdi 
teils natürlich gewadisenen Gemeinschaften, w ie die 
Familien, teils aus den Sadierfordem issen der W irt
schaft heraus gestalteten Berufsverbände zu pflegen 
und durchgängig als unentbehrliche Zwischenglieder 
der Sozialordnung nach dem „Gesetz der kleinen 
Kreise" zu organisieren, darauf geht die berufsstän
dische Ordnung aus. M it der Ausbildung dieser 
Zwischenglieder ergeben sich notwendig an „Mitver
antwortungspflichten" gebundene „Mitbestimmungs
rechte“, und nur so kann m. E. „das W agnis der Ver
antwortung (ganz) empfunden und getragen werden". 
Gewerkschaftssoziologen Theo Pirker hingewiesen: 
In Dr. W. Raymonds Vorwort zu den genannten 

• „Gedanken zur sozialen O rdnung“ werden von Arbeit
geberseite u. a. gefordert:
„Sicherung des A rbeitsp la tzes, Recht auf U rlaub und  Er
holung, auf M utterschutz, auf w irtschaftliche Sicherung im 
A lte r, be i A rb e its lo s ig k e it u n d  A rbeitsun fäh igkeit, Recht 
auf fre ie  K onsum w ahl, Fam ilienausgleich, A ufstieg  d e r  Be
gab ten , m enschenw ürd ige W ohnung  u n d  v o r allem  das Recht 
auf E igentum  für im m er w eite re  V olksschichten." D agegen 
n im m t d ie  A rb e itg eb erv ere in ig u n g  entschieden S tellung 
gegen  „die S onderstellung , d ie den G ew erkschaften  als M it- 
bestim m er ü b e r das betrieb liche E igentum  im  S taa te  zuge
w iesen  w erden  so ll“ (im V orw ort) u n d  gegen  „die v o n  den 
deutschen Sozialisten  se it e in igen  Ja h re n  g efo rderte  .unein 
geschränk te p aritä tische  M itbestim m ung ' d er G ew erkschaften  
u n d  d er A rbe itn eh m er in  a llen  w irtschaftlichen F ragen  des 
U n ternehm ens", die a ls „eine Sonderform  der S ozialisierung“ 
(Text, V) bezeichnet w ird.
„Das Manifest der selbständigen Unternehmer“ (Juli 
1953) enthält u. a. folgende Grundsätze und Forde
rungen:
„Der U nternehm er e rk en n t die G ew erkschaften  als berufliche 
In te re sse n v e rtre tu n g  d er A rb e itn eh m er an, leh n t dagegen 
d e ren  politische M ach tansp rüd ie  a b .“
„W ir fo rdern  . .  . e in e  gerechte L e istungsen tlohnung“ . . . „die 
H erste llu n g  e in e r  Leistungsgem einschaft im  B etrieb  dadurch, 
daß d e r  U nternehm er . . . sich um  eine  echte Partnerschaft 
m it se inen  M ita rb e ite rn  bem üht". „W ir fordern , daß d as Er
gebn is . . . des A rbeitserfo lges ebenso den  V erb rauchern  w ie 
den U n ternehm ern  u n d  ih ren  M ita rb e ite rn  zugute kom m t." ®)
Am ablehnendsten gegenüber der Erfolgsbeteiligung 
der A rbeiter scheint sich die Vereinigung der Arbeit
geberverbände in  Bayern zu verhalten, auf deren 
Jahresversam m lung (August 1953) die theoretisch rich
tige Feststellung hervorgehoben wurde, daß eine Zu
rechnung und Verteilung des Betriebserfolgs auf die 
Arbeit und die sonstigen Froduktionsfaktoren nicht 
möglich sei, was nach den seit über 100 Jahren, näm
lich seit Thünens Beteiligung der Landarbeiter am 
Ertrag seines M ustergutes Tellow, und besonders seit 
den neuerdings in  großem Ausmaß mit praktischem 
Erfolg durchgeführten Lohnmethoden (z. B. Duisburger 
Kupferhütte) nicht allzuviel besagen will. Schwerer 
w iegt schon der daran geknüpfte Hinweis auf die stän
dige Steigerung der freiwilligen sozialen Leistungen, 
die ohne Rücksicht aufeinander und ohne Zusammen-
®) V g l. „Gedanken zur so z ia len  Ordnung“, XXIII: „Auch in  den  
G roßbetrieben glied ern  sich d ie  A rb eiter in  e igen stän d ige  A rb eits
gruppen", und den unten in  Fußnote 10 genannten  B eitrag von  
H einrid i, der d ie  K ategorie der D ezen tralisation  sy stem atisd i 
untersudit.
®) A ngeführt nach „Der A rbeitgeber", 1. 8. 53, S . 658.

hang m iteinander hochgetrieben würden, vor allem 
aber die so begründete Befürchtung, daß dadurch die 
weitere Entwicklung zu einem sozialen Preisgefüge 
und einer realen Kaufkraftsteigerung aller verhindert 
werden könne. Letzten Endes w ürden die Kosten einer 
Erfolgsbeteiligung von der Allgemeinheit ge trag en .’) 
Abschließend sei noch auf die Stellungnahme des 
Gewerkschaftssoziologen Theo Pirker hingewiesen: 
Im gewerkschaftlichen Kampf gehe es heute um die 
grundsätzliche V eränderung der Staats- und Gesell
schaftsverfassung. „Die gewerkschaftspolitischen Fra- 

; gen sind zu Verfassungsfragen geworden und damit 
zu Fragen der politischen Macht". ®) Demnach handelt 
es sich nicht m ehr um einen Klassenkampf zwischen 
A rbeitgebern und Arbeitnehmern, bzw. den Gewerk
schaften als Vorkämpfern für die Durchsetzung 
besserer Arbeitsbedingungen, worauf ich un ten  noch 
zurückkommen werde, sondern um die Auseinander
setzung zwischen dem Staat, den Unternehm ern und 
den Gewerkschaften, die das Privateigentum  an 
greifen und die Unternehm erinitiative einschränken 
wollen, um selbst die wirtschaftspolitische Führung 
zu übernehmen.

GRENZEN

So sind der W eiterentwicklung unserer Sozialordnung 
Grenzen gesetzt, einerseits durch den demokratischen 
Staat, andererseits durch die Sacherfordemisse der 
Unternehm ensleitung und durch unsere nach zwei 
verlorenen W eltkriegen schwer darniederliegende 
WirtschcLft, deren gebieterische Forderung nach einer 
Vergrößerung und Streckung der Kapitaldecke die 
Steigerung unseres Lebensstandards erschwert.
W as zunächst die Demokratie betrifft, so liegt es auf 
der Hand, daß die Bundesrepublik eine to ta litäre  Or
ganisation, zu der sich der DGB auszuwachsen droht, 
unmöglich dulden kann. W enn andererseits unsere 
W irtschaft durch übermäßige und unzweckmäßige Be
steuerung nicht weniger als durch einen sich a n 
bahnenden Staatskapitalism us vor der Gefahr der 
Aushöhlung steht, so w ird der to tale Staat durch den 
DGB, ähnlich w ie nach dem  ersten W eltkrieg durch 
den ADGB, geradezu heraufbeschworen. W ie heute 
der DGB, hat ja  damals der ADGB die „W irtschafts
demokratie" propagiert und die Devise „Durch Demo
kratisierung der W irtschaft zum Sozialismus" v e r
kündet. H ier muß man; sich aber auch darüber k lar 
sein, daß un ter unserem  augenblicklichen, die Auf
blähung der Kosten begünstigenden Steuersystem  den 
Gewerkschaften, soweit sie höhere Löhne und bessere 
A rbeitsbedingungen für die A rbeiter durchzusetzen 
versuchen, der W ind aus den Segeln genommen wird, 
näm lidi von Unternehmern, die nicht nur in  berech
tigter Anerkennung einer tatsächlichen N otlage der 
A rbeiter nach dem Kriege, sondern auch aus Gründen 
der S teuerersparnis freiwilige Sozialleistungen über
nommen haben, w enigstens solange es ihnen infolge 
der W ettbew erbslage möglich war, w eitgehend sich 
selbst zu finanzieren und einen großen Teil der auf
’) N a *  .D er A rbeitgeber", 1. 9. 53, S . 778 ff.
®) A ngeführt n ad i „Der A rbeitgeber", 1. 8. 53, S . 649 f.
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ihnen lastenden Steuern (einsdiließlidi der Personal
einkommensteuer!) in Gestalt überhöhter Preise auf 
die letzten V erbraudier abzuwälzen. Durch, die N ot
wendigkeit, den deutschen Kapitalm arkt endlicii w ieder 
aufzubauen, aber auch deshalb, weil überhöhte Preise 
die Kaufkraft' der nur verbraudienden und keine 
Wirtsdiaftsgüter erzeugenden. Sdxicfat (Beamte) schwä
chen und so eine M engenkonjunktur erschweren, wird 
sidi die Uberwälztmg auf die Letztverbraucher nicht 
mehr so leicht fortsetzen lassen.
Was schließlich das Mitbestimmungsrecht der A rbeit
nehmer betrifft, so ist es von Anfang an  m ehr vom 
DGB gefordert als von den A rbeitern selbst verlangt 
worden. Denn der DGB erhielt dadurch eine neue 
wirtschaftspolitische Aufgabe, und seine Funktionäre 
neue Posten. (Darin w aren d ie nordamerikanischen 
Gewerkschaften, die sich wohl gehütet haben, „den 
Unternehmern auch nur ein Quentchen Verantwortung 
abzunehmen", offenbar besser beraten!) Sehr deutlich 
hat das u. a. Götz Briefs in seinem „die Gefahr des 
totalitären Syndikalismus" hervorhebenden Buch®) be
tont. Unter dem doppelten Druck der westdeutschen 
Gewerkschaften und der angelsächsischen Besatzungs- 
mädite ist bekanntlich das sogenannte „Gesetz über 
Kohle und Eisen" zustande gekommen und hat die 
Unternehmerinitiative bei den wichtigsten deutschen 
Montangesellschaften bedenklich gehemmt. Unter 
seinem Schatten steht auch noch das gemäßigtere 
„Betriebsverfassungsgesetz", gegen das der DGB Sturm 
läuft. Ohne die heilsame und innerhalb gewisser 
Schranken sinn- und zeitgemäße M itwirkung der be- 
triebsangehörigen Arbeitnehm er in  sozialen und per
sonellen Fragen, aber auch in  wirtschaftlichen, die 
„Fäbrikations- und Arbeitsmethoden" betreffenden 
Teilfragen zu leugnen, sehe ich dem Mitbestimmungs
recht der Nichteigentümer und Nichtuntem ehmer eine 
doppelte Grenze gesetzt:
1. Nichteigentümer oder von diesen beauftragte Per
sonen können nur insoweit mitbestimmen, als hier
durch das in  unserer Verfassung geschützte Privat
eigentum nicht verletzt wird, wobei k la r sein dürfte, 
daß das Eigentumsrecht in nichts anderem  besteht als 
darin, daß der Eigentümer über sein Eigentum inner
halb bestimmter —  in  W estdeutschland durch das 
Bonner Grundgesetz abgesteckter — Grenzen frei v e r
fügen darf.
2. Wirtschaftlich mitbestimmen kann nur, wer auf 
Grund seiner Sachverständigkeit und Leistungsfähig
keit die Verantwortung und das wirtschaftliche Risiko 
für die durch seine Mitbestimmung veranlaßten oder 
verzögerten bzw. verhinderten Handlungen zu tragen 
vermag. Das kann aber der besitzlose und in  „wirt
schaftlichen Fragen" unsachverständige Arbeiter nicht. 
Die Unterscheidung zwischen den wirtschaftlichen 
Leistungen von Aufsichtsrat und Vorstand einerseits 
und den technischen Leistungen von Ingenieur, Meister 
und Handarbeiter andererseits scheint vielen Menschen 
schwer zu fallen. Und doch ist folgendes wohl leicht
>) Götz Briefs, „Zw isdien K apitalism us und S yndikalism us. D ie  
Gewerksdiaften am S dieid ew ege"  (M ündien o . J . [1952]).

einzusehen: aud i wenn zugegeben wird, daß beide 
Leistungen, die technische und  die wirtschaftliche, 
gleich notwendig seien, so bleibt „die Gleichberech
tigung von Kapital und A rbeit“ trotzdem eine leere 
Phrase der Propaganda. Denn das technisch fertige 
Erzeugnis ist als solches noch kein wirtschaftliches 
Gut, sondern w ird es erst dadurch, daß es Absatz 
findet. Damit nun aber in einem Betrieb eine absatz
fähige W are erzeugt werde, muß ein fruchtbares Zu
sammenwirken von Unternehmer, Angestellten und 
A rbeitern stattfinden, wozu es  einer wirtsdiaftlichen 
Leitung des Unternehmens bedarf. Die wirtschaftliche 
Absatzgestaltung erfordert u. a. riditige Setzung des 
Erzeugungszwedces, richtige W ahl d er juristischen 
Unternehmensform und des Standorts, richtige Or
ganisation der Betriebe und Aufstellung der Erzeu
gungsprogramme, richtige Zusammenstellung der M it
arbeiter und aller Produktionsfaktoren, M arktbeob
achtung und -beeinflussung, richtige Absatzorganisa
tion  und dergleichen mehr. Das alles sind spezifische 
Unternehmeraufgaben, die von den A rbeitern als 
solchen nicht übernommen werden können, wenigstens 
nicht, solange w ir noch an der Arbeitsteilung fest- 
halten, w as freilich M arx nicht tun wollte, aber der 
Bolschewismus in höchstem Grade getan hat.
Aus diesen beiden Punkten ergibt sich zugleich, warum 
betriebsfremde Personen, soweit sie nicht von den 
Eigentümern freiwillig in  den Aufsichtsrat gewählt 
oder von diesen zu Vorstandsm itgliedern bestellt 
werden, aus verfassungsmäßigen und wirtschaftlichen 
Gründen nicht mitbestimmen können. Das überbetrieb
liche Mitbestimmungsrecht dagegen gehört zu den 
Forderungen der noch zu behandelnden „W irtschafts
demokratie".

EINE MÖGLICHKEIT 

Bei dem  uns auf der einen Seite drohenden to tali
tären  Syndikalismus und bei der auf der anderen 
Seite um sich greifenden zentralistischen Verwaltung 
der W irtschaft durch den Staat sehe ich für die Zu
kunft keine Lösung in einer neoliberalen, „sozialen 
M arktwirtschaft“, die, wie der mit neuer Heftigkeit 
um den „Gesetzentwurf gegen W ettbewerbsbeschrän
kungen" entbrannte Kampf uns lehrt, ein bedenkliches 
Ingredienz von Staatsbürokratism us aufweist. Dieses 
will sich aber nicht recht mischen mit dem Kapitalis
mus, dessen Förderung der Bundeswirtschaftsminister 
seine großen Erfolge in W ahrheit zu verdanken hat. 
Auch glaube ich nicht, daß im zwanzigsten Jahrhun
dert der Kapitalismus zu neuem Leben zu erwecken 
sein dürfte, in W estdeutschland noch weniger als 
in den USA. So sehe ich die künftigen Möglichkeiten 
zur W eiterentwicklung unserer Sozialordnung weder 
im Staats- noch im Privatkapitalismus, vielm ehr in 
einer berufsständischen, Selbstverwaltung der W irt
schaft, für die allenthalben Ansätze vorliegen. *“)

V gl. „Ist d ie b eru fsstän d isd ie Ordnung e in e  U topie? E rgebnisse  
ein er  U m frage d es R heinischen Merkur", ln  den  A usgab en  vom  
7. 8 ., 21. 8., 11. 9., 25. 9. und 9. 10. 53. Ferner: W alter H einrid i, 
„Staatsgefüge, W irtsd iaftverb änd e und B etr ieb sleb en  in  ihrer  
G eg en se itig k e it“ in  W irtsd ia ft und G ew erbe. F estgab e für Paul 
G ysier, St. G allen  1953. Elimar Frh. v on  Fürstenberg; „Staat oder  
G e se llsd ia ft .“ In: D ie D isku ssion , 10, R egensburg o . J. (1953).
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Die Selbstverwaltung der W irtschaft geht von. den 
Sacherforderniissen des Ganzen aus, nicht vom „Glück 
der größten Zahl" oder von unerfüllbaren Forderungen 
der Interessenverbände. Denn für die Sadierforder- 
nisse des Ganzen, die nun einmal erfüllt werden 
müssen, macht es wenig aus, ob den Arbeitgebern 
oder den Arbeitnehmern, den Produzenten oder den 
Konsumenten möglichst viel „Glück“ zuteil wird! 
Das Begehrliche ist das Meiste in der Seele je d e s ' 
Menschen, alle wollen möglichst viel haben. W er aber 
immer mehr haben will, bekommt niemals genug! 
Dem Glück der größten Zahl oder dem Glück über
haupt unm ittelbar nachjagen heißt ein unerreichbares, 
ein immer wieder zurückweichendes Ziel verfolgen, 
ein Wölkenkuckucksheim bauen, eine Utopie, eine / 
unsoziale Utopie! „Glück" wird jedem einzelnen nicht ‘ 
aus eigennützigem Streben zuteil, sondern im W erk 
und durch treue Erfüllung des jedem einzelnen zu
bedungenen Lebenswerkes. Glück wird im sinnvoll 
abgesteckten W irkungskreis, woran es freilich oft 
genug fehlt, gefunden, sonst überhaupt nicht! Darauf 
kommt es also an, W irkungskreise, Leistungsbereiche 
für die einzelnen sinnvoll abzustecken, nicht nach 
einseitig technologischen oder ökonomischen Ge
sichtspunkten, sondern im Hinblick auf den Menschen 
in Betrieb und Wirtschaft. Das ist es, was Plato mit 
den W orten gesagt hat, daß für jederm ann genügend 
gesorgt sei, w enn ihm das zur Erfüllung seines 
W erkes Notwendige gegeben werde!
Ich bin weit entfernt zu glauben, daß das, was ich 
nach Platos W orten fordere, eine einfache und leicht 
zu lösende Aufgabe sei. Ich halte die Lösung dieser 
Aufgabe sogar für sehr schwer. Aber im Gegensatz 
zur utopischen Forderung „des größten Glücks der 
größten Zahl" ist es eine sinnvolle und bis zu einem 
gewissen Grade erfüllbare Forderung. Ihre Erfüllung 
erfordert freilich Opfer. Daher kommt es auf die Ent
scheidung folgender Fragen an: Soll die Wirtschaft 
eine möglichst große Güterfülle erzeugen, kurz den 
größten Reichtum schaffen? Oder soll sie auf ein 
anderes Ziel ausgerichtet werden, auf „die auskömm
liche Nahrung", auf „den standesgemäßen Unterhalt", 
w orunter ich verstehe, daß es niemandem an dem 
fehle, was er zur Verrichtung seines W erkes braucht? 
W ir können den Gegensatz auch in die bekannten 
W orte fassen; soll Gewinnstreben oder Bedarfs
deckung als Prinzip herrschen? Entscheiden w ir uns 
für das Gewinnstreben, so ist es unmöglich, jedem 
einzelnen einen sinngemäßen Leistungsbereich und 
die zur W erkerfüllung notwendigen M ittel zu geben. 
Dabei bedenke man, daß die erwünschte Lebensform 
in beiden Fällen das Ziel bleibt. G estaltet man also 
die Berufsarbeit angenehmer, so w ird durch diese 
selbst schon ein Teil des Zieles erreicht! Im Grunde 
beruht die berufsständische Ordnung der W irtschaft 
auf der Gestaltung einmal der innerbetrieblichen 
Leistungsgemeinschaft und zum anderen der volks
wirtschaftlichen Austauschgemeinschaft. Ähnlich wie 
die platonische Gerechtigkeit die Kraft verleiht, daß

ein gesundes Gesellschafts- und Seelenleben ent
stehen und bestehen kann, bew irkt der gerechte Preis 
die Gestaltung und Vollendung dieser Gemeinschaften.

I n n e r b e t r i e b l i c h e  L e i s t u n g s g e m e i n s c h a f t

Zur Erzeugung eines Gutes, insbesondere einer ab
satzfähigen W are, ist in unseren heutigen Industrie
betrieben eine W erk-, Betriebs- oder Leistungsge
meinschaft notwendig, in der Arbeiter, Angestellte 
und Unternehmer nach bestim m ten Plänen Zusammen
wirken. Es ist selbstverständlich und bedarf für jeden, 
der in einer solchen Leistungsgemeinschaft steht oder 
gestanden hat, keines W ortes, daß ein Betrieb nicht de
mokratisch, sondern nur au to ritär geleitet werden 
kann. Für jedes Unternehmen und für jeden Betrieb 
bestehen bestimmte, wenigstens iim erhalb bestimm ter 
Grenzen feststehende Sacherfordernisse, über die man 
demokratisch nicht abstimmen kann, sondern die bis 
zu gewissem Grade infolge technologischer und öko
nomischer Bedingungen festliegen. Diese Bedingungen 
ergeben sich aus dem Stand der Technik einerseits 
und dem herrschenden W irtschaftssystem anderer
seits. Das sind wirtschaftliche Fragen der Kalkulation, 
der Kosten, die un ter wirtschaftlichen Gesichtspunkten 
z. B. nach der Höhe der Arbeitslöhne, der Preise der 
Maschinen, der Roh- und Hilfsstoffe, der Kapital
kosten oder der Höhe des Zinsfußes und im Hinblick 
auf die Steuern berechnet werden und die auf Grund 
der Kostenkalkulation zur W ahl bestimm ter Techniken 
oder Erzeugungsverfahren führen, wobei Kapitalaus
stattung, K reditfähigkeit und Standort der fraglichen 
W erke eine wichtige Rolle spielen. Alles das gilt je 
doch nur innerhalb eines gewissem Spielraums. Denn 
nichts in  der W irtschaft geschieht nach dem Zwang 
eines Naturgesetzes, sonderri immer bleibt dem W irt
schafter die Möglichkeit, sich so oder anders zu ent
scheiden. Der Zwang geht immer nur von der Technik 
aus, die der W irtschafter einmal gewählt hat. Sie zu 
wählen, steht ihm bis zu einem gewissen Grade, zum 
mindesten aber insoweit frei, als er mit verschiedenen 
Techniken den gleichen wirtschaftlichen Nutzen er
zielen kann, w as öfter möglich ist, als man zunächst 
annehmen möchte, besonders w enn man die Mög
lichkeiten w eitergehender Dezentralisierung, z. B. der 
Aufgliederung verm assender Fabrikhallen in  W erk
statträum e, berücksichtigt. Nun versteht es sich von 
selbst, daß ein Unternehmer oder Betriebsleiter, der 
die W ahl ha t zwischen m ehreren Techniken, die den 
gleichen wirtschaftlichen Erfolg versprechen, diejenige 
Technik, dasjenige Erzeugungsverfahren wählt, das 
der Belegschaft angenehm er ist. Aber freilich muß er 
wissen, welche Technik „angenehmer" ist. Daß e r  das 
erfährt, dafür ist durch M itwirkung der Betriebsräte 
und W irtschaftsausschüsse, durch organisierte Aus
schüsse zwischen Belegschaft und Unternehmenslei
tung heute hinreichend gesorgt. Gegen diese Ein
richtungen hat kein vernünftiger Arbeitgeber etwas 
einzuwenden. Denn diese schränken die autoritäre 
wirtschaftliche Leitung der Betriebe und des U nter
nehmens nicht ein. Die wirtschaftliche Leitung be
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stimmt die Erzeugungsverfahren nur unter wirtschaft- 
lidien Gesiditspmnkten. Sie selbst muß sidi über die 
Tedmik belehren lassen. So ist es klar, warum die 
autoritäre und insofern „undem okratisdie“ Leitung 
der Betriebe durd i die besprodiene M öglidikeit in 
keiner W eise aufgehoben wird. Und das darf aus dem 
einfadien Grunde audi n ld it gesdiehen, weil d ie  Be- 
legsdiaft (gewissermaßen das Volk des Betriebes) 
über w irtsdiaftlidie Fragen, für die sie nidit sadiver- 
ständig und verantw ortlidi ist, nidit entsdieiden bzw. 
mitbestimmen kann, ebenso wenig wie der Unter
nehmer über soldie tedm isdien Fragen, über die er 
nidit unterriditet ist. Er wird aber -darüber unter- 
riditet, durdi den tedm isdien Direktor, die leitenden 
tedinisdien Angestellten, W erksingenieure, W erk
meister, V orarbeiter und A rbeiter oder durdi andere 
Sadiverständige. W enn er entsdieidet, ohne die be
rufenen Sadiverständigen zu hören, so ist „der Herr 
im eigenen Hause" in  W ahrheit ein sd iled iter Unter
nehmer. Idi glaube, es dürfte k lar sein, warum Be
trieb' und Unternehmen au toritär geführt werden 
müssen, aber audi, daß diese autoritäre Leitung der 
Würde des M ensdien im Betrieb keinen Abbrudi tut, 
daß in ihr nidits Unsoziales liegt, obwohl sie „unde- 
mokratisdi" ist. Die Forderung nadi innerbetrieblidier 
Wirtsdiaftsdemokratie erweist sidi somit als w ider
sinnig.
So verwidtelt diese Frage durdi das unter der Parole 
der W irtsdiaftsdemokratie verfoditene Mitbestim- 
mungsredit geworden ist, so einfadi liegt die folgende; 
Können Arbeitgeber und Arbeitnehmer als Mitglied 
einer W erkgemeinsdiaft fruditbar Zusammenarbeiten, 
wenn man den Gegensatz zwisdien eigennützigen 
Lohngebern und Lohnempfängern als grundlegend an
sieht? Grundlegend ist dieser Gegensatz vom Stand
punkt der Eigennutzlehre aus! Denn sie besacft ja, 
daß der eigennützige Arbeitgeber möglidist geringe 
Löhne zahlen, der eigennützige Arbeitnehm er aber 
den hödisten Lohn haben will. H ierbei w ird über
sehen, daß auf diese W eise nidit einmal ein Kuhhandel 
zustande kommen könn te; dieser kommt ja  nur zustande, 
wenn der Bauer bedenkt, daß der V iehhändler keine 
Phantasiepreise bezahlen kann, und der Viehhändler, 
daß der Bauer sidi nidit mit einem Sdiandpreis zu
frieden geben kann; denn beide müssen sidi nadi der 
Marktlage riditen.
Was heißt aber M arktlage? Sehen wir davon ab, daß 
die jeweilige, aktuelle M arktlage wegen gewisser 
Zufälligkeiten des M arktes, des Auftriebs von Kühen 
und der Anwesenheit oder Abwesenheit von mehr 
oder minder zahlungskräftigen Käufern das wirklidie 
Verhältnis von Erzeugung zu V erbraudi n id it immer 
riditig w iderspiegelt oder eindeutig anzeigt, so stoßen 
wir audi hier w ieder auf Sadierfordernisse, näm lidi 
auf die Sadierfordernisse der erzeugenden Betriebe 
der Viehzüditer und  Bauern auf der einen Seite und 
der Fleisdier und ihrer Abnehmer auf der anderen, 
wobei die Bauern teils auf der Erzeugerseite stehen, 
weil ihre Kühe Kälber werfen, teils auf der Ver- 
braudierseite, weil sie  Rindvieh zur Vervollständi

gung oder Verbesserung ihrer Herden kaufen, wäh
rend die Händler kaufen und verkaufen, kaufen von 
den Bauern und V iehzüditern und verkaufen an beide 
und d ie Fleisdier. Jedenfalls riditen sidi die Preise 
letzten Endes nad i den Erfordernissen der erzeugen
den vmd verbraudienden Betriebe, wobei die letzten 
Verbraudier, die Haushalte, und die H aushaltsein
kommen eine entsdieidende Rolle spielen. N ur ist 
dieses Gefledit w ediselseitiger Beziehungen auf den 
ersten Blick nidit leicht zu durchschauen.
Einfacher liegt die Frage, die uns h ier angeht, näm
lich das Verhältnis zwischen Lohngeber und Lohnemp
fänger. Es ist bekanntlich vorgekommen, daß die Be
legschaft sich im  Interesse der W eiterführung des Be
triebs mit einer Lohnherabsetzung einverstanden er
klärt©, diese aber von der Gewerkschaft nicht zuge
lassen wurde, mit der W irkung, daß der Betrieb 
schließen und die Belegschaft entlassen werden mußte! 
W as zeigt dieses Beispiel? Eben das, daß alle Glieder 
einer Betriebsgemeinschaft am gleichen Strange zie
hen und daher auf Gedeih und Verderb m iteinander 
verbunden sind. Eben diese Leistungsgemeinsciaft 
gilt es zu betonen, nicht den freilich auch vorhandenen 
Gegensatz zwischen Lohngeber und Lohnempfänger! 
Denn Leistung geht vor Preis. Der Preis ist eine Aus
wirkung, nicht die Ursache der Leistung. Aus dem 
W erk, aus der W erkserfüllung kommt das Glück; nicht 
der Preis macht das Glück! Freilich muß der Lohn als 
Preis die Erfüllung der Leistung ermöglichen. Aber 
das betrifft die grundlegende Forderung, daß jeder 
soviel erhalten soll, als zur Ausübung seines Berufs 
notwendig ist. Etwas ganz anderes is t es, ob jemand 
möglichst viel oder ob er seine auskömmliche Nah
rung, seinen standesgemäßen U nterhalt erhält, denn 
diesen erhält er mit dem gerechten Preis. Der gerechte 
Preis ist also d e r durch die Sacherfordemisse begrün
dete Preis, kein Preis der freien Konkurrenz!
Daß der Klassenkampf die Leistungsgemeinschaft zer
stört, is t klar. Auch der Frieden im Betrieb gehört zu 
den Sacherfordernissen eines Unternehmens. Er liegt 
im Interesse beider Sozialpartner. Er sollte daher nicht 
gestört, sondern gepflegt werden. Er wird aber von 
beiden Seiten nicht nur durch den Klassenkampf ge
stört, sondern auch durch Schikane und Sabotage. 
Durch Schikane z. B. vom Unternehmer, der die N ot
w endigkeit der A utorität durch Schroffheit und Beto
nung des Herrenstandpunkts in  das Gegenteil dessen 
verkehrt, was sie beinhaltet; Unterworfensein aller 
Betriebsglieder unter die Sacherfordernisse. Das sind 
aber letzten Endes keine „Probleme", sondern nur 
Schwierigkeiten, die sich durch guten W illen auf bei
den Seiten leicht aus dem  W ege räumen lassen und 
heute zum größten Teil schon aus dem W ege geräumt 
sind, und zwar infolge der zunehmenden Bildung der 
Arbeiter und ihrer Einsicht in das W esen von Betrieb 
und Unternehmen, und ebenso infolge der Bereit
willigkeit der Unternehmer, einem gehobenen Arbei
terstand  gerecht zu werden.
Eine wirkliche Schwierigkeit liegt dagegen in der ge
werkschaftlichen Organisation. Aber auch über die
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berufsständisdie Organisation möchte idi nicht viel 
sagen. Denn sie entwickelt sich nicht nadi einem im 
voraus entworfenen Schema (worin die Wirtschafts
ingenieure ä la Feder groß waren), sondern aus der 
Praxis heraus. Aber das Prinzip muß k lar sein: Nicht 
ober- und außerhalb der Betriebsgemeinschaft sind die 
Arbeitgeber und A rbeitnehm er als gegensätzliche 
Parteien heute zu organisieren, wie die „klassische“ 
Gewerkschaft es einst, vielleicht aus Notwendigkeit, 
getan hat, sondern innerhalb dieser Gemeinschaft, als 
W erkgenossen! Den Vorrang hat das gemeinsam zu 
leistende Werk! Innerhalb des W erkes läßt sich nach 
dem Prinzip der Subsidiarität oder nach dem „Gesetz 
der kleinen Kreise" das meiste bereinigen. Darüber 
hinaus müssen freilich aushelfende und koordinierende 
Ober- und Spitzenverbände geschaffen werden, aber 
nicht als Interessenvertretungen, sondern als Berufs
stände. Das sind dann aber nicht mehr getrennte 
A rbeitgeber- imd Arbeitnehmerverbände, sondern 
Bünde der Industrie, der Landwirtschaft usw., worin 
alle W erkgenossen, nicht nur die Unternehmer ver
treten  sein würden, und zwar in Unterorganisationen 
dieser Bünde auch als Arbeitgeber und Arbeitnehmer.

D i e  v o l k s w i r t s c h a f t l i c h e  
A u s t a u s c h g e m e i n s c h a f t

Auch sie steht un ter dem Bestand verleihenden Grund
satz des gerechten Preises. Die liberalen und beson
ders die neu- oder neoliberalen Volkswirtschaftslehrer 
kennen nur zwei Möglichkeiten der W irtschaftssteue
rung, entw eder eine automatische Steuerung durch die 
angeblich frei sich bildenden Preise, die sie für das 
Ideal halten, oder eine planwirtschaftliche Lenkung 
mit Hilfe vom Staat festgesetzter Preise, die sie ab
lehnen, w ie auch ich es tue. Diese beiden Steuerun
gen der W irtschaft durch freie Konkurrenz und staat
liche Planwirtschaft sind aber in W ahrheit Ausnahme
fälle und entsprechen in der Regel nicht der w irk
lichen Wirtschaft.
Ich brauche hier nur anzudeuten, daß es in der W irk
lichkeit keine unorganisierten M ärkte und infolge
dessen auch keine wirklich freien Preise gibt. Jeder 
M arkt ist mehr oder minder organisiert: der Wochen
m arkt durch Bestimmungen über Zulassung, M arkt
gebühren, Verkaufszeiten; der Verkauf in Laden
geschäften ebenfalls durch Verkaufszeiten, durch die 
Pflicht zur Preisauszeichnung und vieles andere; die 
Börsen, sowohl die W ertpapierbörse als auch die 
W arenbörse, sind besonders fein organisierte Märkte; 
der Groß- und Kleinhandel, der Ein- und Ausfuhrhandel, 
der W erkshandel usw., alle W aren- und Geldmärkte 
sind organisiert, sind es und waren es von- jeher, von 
der Frühzeit der W irtschaft über das M ittelalter bis 
in die Gegenwart hinein, auch wo Gewerbefreiheit 
herrscht! Das bezweifelt kein Kenner der W irtschafts
geschichte, weil das zu bezweifeln schlechterdings un
möglich ist. W eim aber die M ärkte organisiert sind, 
weshalb z. B. ein Buch in jedem Buchladen, fern oder 
nahe vom Verlags- bzw. Druckort des Buches, in der 
Groß-, Mittel- und Kleinstadt, ein- und denselben 
Preis haf (Markenartikel), so kann eben wegen der

Organisation der M ärkte von frei sich bildenden Prei
sen keine Rede sein. Denn es gibt keinen „Ausgleich 
der Profitraten" bei unausgleichbaren Erzeugungs
bedingungen.
Daß die Arbeitslöhne m eist durch Tarifverträge fest
gelegt werden und daß sie sich heute nicht frei bilden, 
ist selbstverständlich. Daß w ir Tarifpreise für Post
porto, Eisenbahnfrachten und -fahrten, W asser, Gas 
und Elektrizität haben, ist allgemein bekannt. Daß 
Preisordnungen für Ärzte, Rechtsanwälte usw. be
stehen, weiß man auch. Also wirklich frei sich bil- 

'dende Preise gibt es nicht und kann es nicht oder nur 
ausnahmsweise geben. A ndererseits sind die staat
lich oder behördlich festgelegten Preise keineswegs 
die Regel, sondern gelten eben nur für bestimmte 
Leistungen des Staates, der Städte, einiger Berufe und 
für wenige W arenerzeuger.
Das andere Extrem, die planwirtschaftliche Preisfest
setzung durch den Staat, haben w ir in  Deutschland 
während der NS-Zeit, während der beiden W eltkriege 
und in  den ersten Nachkriegsjahren kennengelernt. 
Aber es w urde durchbrochen durch die Preise, die auf 
graîuen und schwarzen M ärkten gezahlt wurden. Nicht 
einmal in Sowjetrußland w ird das Prinzip der Preis
bindung und Rationierung m it absoluter Strenge 
durchgeführt, sondern es gibt Ausnahmen, und zwar 
vom Sow jetstaat nicht nur geduldete, sondern von 
ihm selbst geschaffene Ausnahm en (HO-Preise).
Diese Beispiele dürften genügen, um zu zeigen, daß 
die beiden An- und Ausnahm en (Preise, die sich bei 
freier Konkurrenz automatisch bilden und dadurch die 
gesamte Volkswirtschaft steuern; Preise, die vom 
Staat festgesetzt w erden und mit deren Hilfe der 
Staat die W irtschaft nach seinem Plane steuert) nicht 
die W irtschaft erfassen, w ie sie heute in  der Regel 
wirklich ist. V or allem  aber berücksichtigen diese 
Ausnahmen die berufsständische Forderung des gerech
ten Preises nicht. Aber w as für ein  Preis ist das? Der 
gerechte Preis ist der richtige Ausdruck einer gerech
ten  Wirtschaftsordnung, d. h. Ausdruck der bestehen
den W irtschaftslage, nicht der M arktlage, wie sie sich 
aus den vorhin beim Kuhhandel beschriebenen Zu
fälligkeiten der Marktbeschickung und des M arktbe
suches jeweils ergibt, sondern Ausdruck des tatsäch
lich bestehenden Verhältnisses zwischen Erzeugung 
und Verbrauch. Das zw eite ist dann, daß diese W irt
schaft selbst richtig aufgebaut sein  soll, d. h. daß alle 
Erzeugungszweige als Lieferanten und Abnehm er in 
einer richtigen Entsprechung stehen. Das ist in  der 
Tat selten der Fall. Demnach ist der gerechte Preis 
ebenso w ie die vollkommene Gerechtigkeit auf Erden 
kaum zu verwirklichen. Das soll und braucht uns aber 
nicht zu erschrecken! Sollen die Richter, w eil die voll
kommene Gerechtigkeit auf Erden nicht erreichbar 
ist, vielleicht aufhören, so gerecht wie möglich zu u r
teilen? Bleibt die Gerechtigkeit nicht trotzdem  „die 
Grundlage der Reiche"? Oder w ar das etwa der V olks
gerichtshof? Erschreckend wäre meine Feststellung 
nur, werm es keinen W eg gäbe, dem  Ziel des gerech
ten  Preises näherzukommen, oder wenn das Ziel
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immer wieder zurückwiche, wie es den Ich- und Glück- 
süchtigen, den Immer-mehr-haben-wollenden, ge- 
sdüeht‘i). Damit ist schon gesagt, daß es die berufs- 
ständisdie Ordnung der W irtsdiaft ist, die uns auf 
den Weg zum gerechten Preis führt, und zw ar im be
sonderen die berufsständisdie Ordnung der volkswirt- 
sdiaftlidien Austauschgemeinschaft.
Um diesen gangbaren W eg zu beschreiben, will idi 
anknüpfen an  die „wirtsdiaftsdemokratisdi" begrün
dete Forderung des überbetrieblichen Mitbestim
mungsrechts: „Demokratie ist erst dann vorhanden, 
wenn die Bildung des wirtschaftliciien Gemeinwillens 
nidit einseitig erfolgt, sondern an  die Mitbestimmung 
durch alle Wirtschaftsgenossen gebunden ist 
So etwas gibt es in der wirklichen Wirtschaft, wenn 
audi nidit gerade im Sinne der wirtsdiaftsdemokra- 
tisdien Forderung. Ich meine das von den Neolibera
len so genannte „Plebiszit der Konsumenten", die Ab
stimmung des Volks der Verbraucher. Da nämlich in 
der Wirtschaft letzten Endes alles für die letzten Ver- 
braudier erzeugt wird, so hängt der Absatz aller 
Waren, wenn auch nicht unmittelbar, so doch m ittel
bar von diesen letzten Verbrauchern ab, davon, was 
sie kaufen oder nicht kaufen, und zu welchen Preisen. 
Nur geht das eben durch viele Vermittlungen der Er
zeugung von Rohstoffen, Halbfabrikaten und Fertig
waren hindurch, über die langen W ege des Groß-, Zwi
schen-und Kleinhandels bis zum Ladengeschäft. Auch ist 
deiunorganisierte Käufer den organisierten Verkäufern 
gegenüber im N achteil Vor allem  ist e r  nicht sachver
ständig; oft weiß er beim Kauf nicht, ob die W are 
teuer oder billig ist. Meist hat er nur vage V orstel
lungen, aber kein klares Urteil. Der unorganisierte, 
oft durch Reklame verlockte Käufer ist also den organi
sierten Verkäufern gegenüber regelmäßig im Nachteil. 
Wie wäre diesem Übelstand abzuhelfen? Durch, die 
Organisation tatsächlich schon bestehender V erhält
nisse! Platos Schüler Aristoteles hat bereits gesagt, 
daß die ganze W irtschaft durch den Bedarf zusammen
gehalten werde. Jeder einzelne Berufsstand lebt ja  von 
allen anderen. Er braucht die Erzeugnisse der anderen, 
und diese brauchen seine Erzeugnisse. Das gilt auch 
für die Erzeuger geistiger Güter, z. B. für die frucht
baren Erfinder, für d ie  Schöpfer des richtigen W irt- 
sdiaftsrechts, für die Lehrer, d ie  die Unternehmer, 
Angestellten und A rbeiter erzogen haben, für die 
Hochschullehrer, die die Lehrer belehrt oder die Er
finder unterrichtet oder die Juristen  ausgebildet 
haben, für die Geistlichen, die zur Hebung der W irt
schaftsmoral beigetragen haben, für die tüchtigen 
Ärzte, kurz für a lle  geistig produktiven Berufe. Wie, 
wenn alle diese Produzenten geistiger Güter vorw ie
gend als sogenannte Konsumenten, die Arbeitnehmer 
als Produzenten tmd Konsumenten, die Unternehmer
“) Götz Briefs b erid itet, w ie  Sam uel G om pers, der Gründer der  
amerikanisdien G ew erkschaften , vor  dem  U ntersudiungsaussdiuß  
des Senats auf d ie  Frage, w as er w o lle , gean tw ortet habe: „Wir 
wollen mehr", und auf d ie  zw eite  Frage, w as er danadi w o lle ;  
»Wir w ollen  mehr und mehr", und auf e in e  dritte Frage: „Wir 
wollen mehr und mehr und immer mehr!"
12) „W irtsdiaftsdem okratie. Ihr W esen , W eg  und Z ie l.“ H erausg. 
im Auftrag des A llgem ein en  D eutschen G ew erksd iaftsbundes von  
Fritz N aphtali. Berlin 1929S S. 15.

als einander beliefernde Produzenten berufsständisch 
organisiert würden? Ich kann nicht sagen, wie das im 
einzelnen geschehen soll. Das läßt sich nicht am grü
nen  Tisch entwerfen, sondern ergibt sich in der Praxis 
auf sehr verschiedene W eise von selbst (An
knüpfen könnte m an an die schon bestehenden Bünde 
der Landwirtschaft, der Industrie usw., an die Fachver- 
bänide, Industriegewerkschaften usw.)
Ich frage, was w äre dam it gewonnen?
Die Preise würden sich nicht mehr durch Forderungen 
unorganisierter Einzelner bilden, sie würden auch 
nicht m ehr durch staatliche D iktate festgesetzt w er
den, sondern würden sich ergeben auf Grund gegen
seitiger Verhandlungen, durch Verständigung der auch 
als M arktparteien organisierten Berufsstände. Nun höre 
ich im Geiste schon den Einwurf: „So würde an die 
Stelle des Privateigennutzes der Gruppeneigennutz 
treten. Der organisierte W ettbewerb w äre der Beelze
bub, der den Teufel austreib t!“ Bei solchem Einwand 
wird zweierlei übersehen:
1. Die Verhandlungen finden nicht statt unter dem 
Gewinnprinzip, nach dem der eigennützige Verkäufer 
möglichst hohe Preise fordern und der eigennützige 
Käufer möglichst niedrige Preise zahlen soll, sondern 
un ter dem Bedarfsdeckungsprinzip, nach dem jeder
m ann seine auskömmliche Nahrung, seinen standes
gemäßen Unterhalt finden soll. Darüber w ird verhan
delt, das muß glaubhaft gemacht werden! D arüber be
stehen zw ar nicht unabänderlich feststehende Vor
stellungen, aber doch solche, die sich ergeben aus 
dem jeweiligen Kulturstand eines Volkes und aus 
den Leistungen, die jeder einzelne zur Schaffung und 
Erhaltung dieses Kulturstands beiträgt. Insofern sind 
alle Preise geschichtlich bedingt, was schon Adam 
Smith gesehen und gesagt hat.
2. Es verhandeln nicht einzelne Berufsstände, wie etwa 
die Zünfte des späten M ittelalters oder wie die kar
tellierten Unternehmen der Neuzeit, die immer nur 
m ehr oder minder große Gruppen von Unternehmen 
umfassen: alle Produzenten und Konsumenten, die 
alle voneinander leben, wären mit- und untereinander 
verbunden. Ihnen würde dieses Voneinanderleben und 
Aufeinanderangewiesensein durch die Organisation 
immer wieder zum Bewußtsein gebracht werden. Da
durch w ird der verbleibende Eigennutz in seine not
wendigen Schranken zurückgewiesen. W enn z. B. der 
Abnehmer zu seinem Lieferanten sagt: „Bei diesem 
Preis kann ich nicht oder nur wenig kaufen, bei jenem 
Preis aber wohl, und zwar das Doppelte oder Drei
fache", so hat der Lieferant selbst oft ein Interesse, 
zu einem niedrigeren Preise die zwei- oder dreifache 
Menge abzusetzen, nämlich bei Kostendegression! 
W enn schon, wie heute allgemein — sogar von einem 
Neoliberalen, der a ls  der erbittertste Kämpfer gegen 
die Kartelle aufgetreten ist — zugegeben wird, daß 
die Kartelle die W aren im großen und ganzen nicht 
verteuert, sondern verbilligt haben, welche Möglich
keiten eröffnen sich da durch eine alle Berufsstände

V gl. d ie  oben in Fußnote 10 genannte S dirift v on  Fürstejiberg.
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umfassende Organisation! Denn hier können nicht 
mehr einzelne Berufsstände die anderen übervorteilen, 
hier kann kein Gruppenegoismus m ehr gedeihen, 
weil alle mit allen verhandeln und daher alle, ob sie 
wollen oder nidit, m iteinander sidi verständigen und 
sidi vertragen müssen!
W enn aber das gesdiieht, so besteht die Möglidikeit, 
Erzeugungsprogramme aufzustellen, die nidit auf 
hödist zweifelhaften Konjunkturvoraussagen, M arkt
analysen und Sdiätzungen künftigen V erbraudis be
ruhen, sondern auf freiwilligen V erträgen und V er
ständigungen der W irtsdiafter untereinander. Diese 
Form der w irtsdiaftlidien Selbstverwaltung, die nidit 
der Staat, n idit die Gewerksdiaften, n id it Arbeitgeber
verbände oder irgendweldie Interessenverbände 
durdiführen, sondern die durdigängig organisierten 
Berufsstände selbst, nadi dem Grundsatz der Bedarfs
deckung, könnte vielleidit a lle  W irtsdiaftszweige in 
ein richtiges Entsprechungsverhältnis bringen und so 
die Bildung des gerediten Preises ermöglidien oder 
— wenn damit zuviel gesagt sein sollte — wenigstens 
die W irtschaft den Idealen des gerechten Preises und 
der auskömmlichen Nahrung näherbringen.
In einer solchen W irtschaftsordnung fänden aud i die 
Gewerksdiaften eine neue Aufgabe, nur körmten sie 
nidit mehr to talitäre Ansprüdie stellen, sondern müß
ten in W ahrheit sozial und demokratisch handeln, in

dem sie sidi wie alle anderen Interessenvertretungen 
in die Berufsstände eingliederten. Sie w ären dann frei
lich nicht mehr „der maßgebende Faktor im Staat" oder 
gar „der Staat selbst", sondern sie hätten sidi im 
Rahmen des S taates eingefügt als Unterorganisationen 
der Arbeitnehm er in die großen Wirtschaftsbünde, 
von denen ich gesprochen habe.
Im Rahmen des Staates hätten wir dann eine sidi 
selbst verw altende W irtsdiaft, die sidi gründete auf 
innerbetrieblidie W erksgemeinschaften und auf eine 
überbetrieblidie W irtschaftsgemeinschaft, eine Volks- 
wirtsdiaft, die — als Leistungsgemeinsdiaft der Er
zeugung u n d  des Austausches der Erzeugnisse — 
vor allen  Preis- und Lohnforderungen der Leistung 
den Vorrang gibt! Den Vorrang, der d er Leistung ge
bührt, den Vorrang, der der „Person" vor dem „In
dividuum" und der gewachsenen Gemeinschaft vor dem 
gemachten Kollektiv gebührt !

A m  26. 11. 53 h ie lt  in  Brem en d ie  B u n d esverein igu n g  der 
D eu tsd ien  A rbeitgeb erverb än de ihre d iesjäh rige  M itg lied erver
sam m lung ab. D abei w urde u. a. fo lgen d es ausgeführt; „Im M itte l
punkt ein er  sozia len  Ordnung, d ie  A nsprudi erhebt, B estan d te il 
der d iristlich-abendländisd ien  Kultur zu se in , steh t der M ensd i 
und nicht d ie  O rganisation  oder gar e in  an onym es K o llek tiv . Im  
Sinne d ieser  Erkenntnis w idm et d ie B u n desverein igu n g  der Zu
sam m enarbeit der M enschen im  Betrieb  und der so z ia len  B etr ieb s
gesta ltu n g  auf dem  Boden der B etr ieb sverfassu n g ihre b eson d ere  
A ufm erksam keit. D ie soz ia le  B etr ieb sgesta ltu ng  verträgt k e in e  a ll
gem ein gü ltigen  R ezep te und k ein e  k o llek tiven  R egelun gen . W ah 
rung der M ensd ien w ürde und Pflege der P e rsön lid ik eitsw erte  der  
M itarbeiter b ilden  ihren Inhalt."

Sum m ary: I d e a s  o n  t h e  I m 
p r o v e m e n t  o f  O u r  S o c i a l  
O r d e r .  It is  considered  an  in d isp u t
ab le  fact by  all W es t G erm an  po litical 
p a rtie s  th a t o u r social o rd er should 
g ra n t each hum an being th e  m axim um  
of perso n a l freedom  as w ell as of econ
om ic and  social secu rity . H ow ever, the  
freedom  to be s triv ed  for is n o t a 
q u an tita tiv e , b u t a  q u a lita tiv e  problem : 
it is n o t th a t ev ery  citizen  should  be 
equally  free, b u t ev ery b o d y  should  be 
given th a t am ount of d ifferen t free 
doms w hich he  req u ires to do his job, 
to perform  th e  task s a llo tted  to him  
in  the  com m unity. This en ta ils  the 
fu rth e r  prob lem  —  also to be solved 
by our social o rder —  as to how  each 
ind iv idual can  be assigned  the  job 
w hid i corresponds to h is sk ills and 
n a tu ra l ab ilities. It is for good reasons 
th a t the  efficiency p rincip le  is in c reas
ing ly  b ro u g h t to th e  fore  to d ay ; but 
w h a t is w an ted  is a s ta n d ard  of e th ics 
ou trank ing  econom ic issues. The au thor 
holds th a t a p o ssib ility  to im prove our 
social o rder is held  out n e ith e r  by 
Staite cap ita lism  n o r by  p r iv a te  cap it
alism , which a re  bo th  se tting  it n a r
row  lim its, b u t on ly  by  g iv ing  th e  econ
om y autonom y to devolve  on new 
ly  form ed p rofessional organ izations. 
W h at is req u ired  to a llo t the ind iv idual 
his ap p ro p ria te  job and  the  m eans re 
quired  to perform  it  is no t the  profit 
m otive bu t th e  p rinc ip le  th a t ev e ry 
body 's p ro p er req u irem en ts  should  be 
satisfied. By grouping  th e  econom y in 
p ro fessional o rgan iza tions in stead  of 
g roups of in te re st, i t  w ould  be pos
sib le  to approx im ate  the  form ation  
of a fair price, since th e re  w ould 
be no room  th en  for g roup egoism.
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R ésum é: R é p u b l i q u e  F é d é r a l e ;  
L ' é v o l u t i o n  d e  l ' o r d r e  s o 
c i a l .  A  p résen t tous le s  p a r tis  po liti
ques reco n n a issen t com m e incon te
stab le  la  revend ica tion  que l'o rd re  
soc ial doit accorder à l 'in d iv id u  un 
m axim um  de lib erté  e t de sécu rité  
économ ique et sociale. P ou rtan t ce tte  
lib e rté  ne  rep résen te  pas u n  prob lèm e 
quan tita tif, m ais qualita tif; O n ne p eu t 
pas acco rder à to u t le  m onde le m êm e 
degré  de liberté . Il fau t p lu tô t g a ra n tir  
à chacun certa in  nom bre de  p ré ro g a 
tives d ifféren tes en ra ison  de ses 
fonctions e t de ses tâches. Le p roblem e 
ré su ltan t de ce tte  concep tion  pour 
l 'o rd re  social e s t de tro u v e r les m é
thodes app ropriées p e rm ettan t de p ro 
cu re r  à  chaque individu, dans la  m e
su re  de ses ta len ts  e t ap titudes, la 
position  adéquate  dans la  v ie  écono
m ique. Il e s t donc ju s te  si, à p résen t, 
on m et p lu s en relief le p rin c ip e  du 
ren d em en t du trav a il. P ou rtan t nous 
m anquons to u jo u rs d 'u n  o rd re  de 
v a leu rs  supra-économ iques. Pour l 'a u 
teu r  la  possib ilité  d 'une  évo lu tion  de 
n o tre  o rd re  social consiste  n i dans le 
cap italism e d 'é ta t, n i dans le  cap ita 
lism e p riv é  —  car tous les deux  lui 
o c tro ien t des lim ites trop  é tro ite s  —  
m ais (Jans u n e  ad m in istra tion  p ro fes
sionnelle  au tonom e de l'économ ie. Afin 
d 'a s su re r  à l 'in d iv id u  u n  champ d 'a c 
tiv ité  conform ém ent à sa capac ité  il 
ne fau t pas su iv re  le  p rincipe du 
bénéfice, m ais celui de la  co u v e rtu re  
des besoins. L 'o rgan isa tion  de  l'é co n o 
m ie se lon  co rpo ra tions p ro fession 
nelles  au lieu  d 'asso c ia tio n s de groupes 
d 'in té rê ts  fac ilite ra it la  fo rm ation  de 
p rix  ju s te s . D ans ce cas to u t égoïsm e 
de g roupe se ra it élim iné.

R esum en: E l  d e s a r r o l l o  d e
n u e s t r o  o r d e n  s o c i a l .  Todos 
lo s p artid o s políticos de A lem ania  oc
c id en ta l fo rm ulan  hoy  la  n u nca  d iscu
tid a  ex ig en c ia  de que n uestro  o rden  
social d eb e ría  conceder a l ind iv iduo  el 
m áxim o de lib e rta d  p erso n a l y  la  se
g u ridad  económ ica y  social. Pero la 
lib e rta d  an h e lad a  no es u n  p roblem a 
cu an tita tiv o  sino cualita tivo : no es n e 
cesario  que todos sean  lib re s en  igual 
m edida, en  cam bio a  cada  uno se le  
d eb ería  co n ced e r el g rado de lib e rta d  
que le  co rre sp o n d ería  conform e a  las 
ta re a s  que lé  incum ben. D e esto  resu lta  
el p rob lem a que d eb ería  se r so luc io
nado p o r el o rden  social, el como p ro 
p o rc io n ar al ind iv iduo  la  posic ión  en  la  
econom ía que  co rresp o n d ería  a su  n a tu 
ra leza  y  sus ap titu d es. Pero fa lta  un  
o rd en  de v a lo r  superpuesto  a la  eco n o 
m ía. El a u to r  no ve  u n a  p o sib ilidad  
p a ra  e s  d esarro llo  de nuesto  o rden  
social ni en  el capitalism o e s ta ta l n i en 
el p rivado , pues am bos lim itan  conside
rab lem en te  e s ta  posib ilidad , sino en  u n a  
au toad m in istrac ió n  p ro fesional de la 
econom ía. P ara  señ a la r al ind iv id u o  el 
cam po de acción  que co rre sponde a  sus 
ap titu d es  y  p a ra  concederle  las m ed idas 
n ecesa ria s  que le fa ltan  p a ra  el cum 
plim ien to  de sus deberes, no se n ece 
sita  el a fán  de lucro, sino el p rin 
cipio de  sa tifacer la  dem anda. M e
d ian te  ta l o rgan isac ión  de la  econo
m ía que se basa  en  la s  c lases p ro fesio 
nales , en vez de en asociac iones de in 
te ré s  se p odría  ace rcarse  a  la  form a
ción de u n  precio  ju sto , p o rq u e  elim i
n a ría  u n  egoism o de grupo.
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